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����� Wenn Sie private Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeits- oder Rentenversicherungen abge-
schlossen haben, besteht, auch wenn die Versicherungsleistungen noch nicht fällig sind, für den Fall der 
Auflösung des Versicherungsvertrags in der Regel ein Anspruch auf Auszahlung des Rückkaufwertes. 
Bitte ermitteln Sie daher bei solchen Versicherungen möglichst den derzeitigen Rückkaufwert. Die Versi-
cherungsbeiträge hinsichtlich dieser Versicherungen müssen Sie als regelmäßige Zahlungsverpflichtung 
im Ergänzungsblatt 5 J � �����angeben. Im Übrigen können Forderungen aus Versicherungsverträgen 
etwa bestehen wegen Beitragsrückerstattungen oder wegen Erstattungsansprüchen aus der Haft-
pflicht-, Hausrat- oder privaten Krankenversicherung. 

 

����� Wenn Sie noch Ansprüche gegen Ihren derzeitigen oder einen früheren Arbeitgeber haben, die nicht 
als laufende Einkünfte im Ergänzungsblatt 5 G zum Vermögensverzeichnis � �����anzugeben sind, ge-
ben Sie hier bitte die vollständige Anschrift des Arbeitgebers sowie die Art und die Höhe der geschuldeten 
Leistungen an.  

 

��	�� Geben Sie bitte nicht nur bereits durch Bescheid festgestellte Steuererstattungsansprüche an, sondern 
teilen Sie auch mit, wenn Sie auf Grund einer abgegebenen Steuererklärung mit einer Steuererstattung 
rechnen. 

 

��
�� Hier sind alle sonstigen Zahlungsansprüche anzugeben, die nicht - wie etwa Ihre Rückzahlungsansprü-
che aus einem privaten Darlehen (Ergänzungsblatt 5 A zum Vermögensverzeichnis) � ����� - bereits in 
einer anderen Rubrik erfasst werden. Hierunter fällt z. B. auch der Anspruch auf Rückzahlung einer von 
Ihnen geleisteten Mietkaution. Ggf. können Sie hier auch Angaben zur Einbringlichkeit des Zahlungs-
anspruchs machen, wenn etwa der Zahlungsanspruch von dem Gegner bestritten wird oder wenn sich 
der Schuldner der Forderung im Vermögensverfall befindet. 

 

����� Wenn Ihnen nach einem Erbfall möglicherweise Rechte als Erbe bzw. Miterbe oder Pflichtteils-
ansprüche zustehen, teilen Sie bitte die Art und den ungefähren Wert Ihres Anspruchs auch dann mit, 
wenn die Rechtsnachfolge noch ungeklärt ist.  

Ergänzungsblatt 5 D  
(Grundstücke, Eigentumswohnungen, Rechte an Grundstücken) 

����� Geben Sie bitte zunächst die Lage des Grundbesitzes sowie die Nutzungsart (selbst bewohnt, vermie-
tet, verpachtet, gewerblich genutzt, leer stehend usw.) an. Teilen Sie dann die genaue Grundbuchbe-
zeichnung mit oder fügen Sie einen vollständigen, inhaltlich aktuellen Grundbuchauszug bei. In der 
Spalte „Eigentumsanteil“ tragen Sie bitte „1/1“ ein, wenn Ihnen der Grundbesitz allein gehört; bei mehreren 
Eigentümern ist der entsprechende Bruchteil anzugeben (1/2, 1/4, 1/9 usw.). Bei Eigentumswohnungen 
ist nur der Eigentumsanteil an dem Sondereigentum anzugeben. Den Verkehrswert können Sie  
– etwa unter Zugrundelegung des von Ihnen gezahlten Kaufpreises – schätzen.  

 

����� Die Belastungen des Grundvermögens (Grundschulden, Hypotheken usw.) ergeben sich entweder aus 
dem von Ihnen beigefügten Grundbuchauszug oder sie sind aus einem inhaltlich aktuellen Grundbuch-
auszug in die Rubrik zu übernehmen. Auch wenn Sie einen Grundbuchauszug beigefügt haben, müssen 
Sie den derzeitigen Wert jeder Belastung, das ist die Höhe, in der die zugrunde liegende Darlehens-
forderung einschließlich Zinsen und Kosten noch besteht, in der dafür vorgesehenen Spalte eintragen.  

 

����� Wenn die Zwangsversteigerung des Grundvermögens betrieben wird oder wenn Zwangsverwaltung 
angeordnet wurde, sind hier das zuständige Amtsgericht und das Geschäftszeichen anzugeben.  

Ergänzungsblatt 5 E  
(Beteiligungen) 

����� Wenn Sie Aktien oder sonstige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften besitzen, geben Sie bitte neben der 
Beteiligungsform (Aktie usw.) Namen und Anschrift der Gesellschaft und – wenn vorhanden – die WKN 
(Wertpapier-Kennnummer, auch WPKN) sowie ggf. die Depot-Nr. und den Namen der Depotbank an. 
Registergericht und HRB-Nr. sind etwa bei GmbH-Beteiligungen anzugeben.  

 

����� Wenn Sie Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft (oHG), einer Partnerschaftsgesellschaft, 
einer Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) oder einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) bzw. Komplementär oder Kommanditist einer Kommanditgesellschaft (KG) sind, sind hier 
die erforderlichen Angaben – auch zum Wert des Gesellschaftsanteils – zu machen.  

 

����� Wenn Sie an einer Kapital- oder einer Personengesellschaft als sogenannter stiller Gesellschafter betei-
ligt sind, müssen Sie dies hier angeben.  


